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Verkaufsstellen mit
gastronomischen Einrichtungen
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20
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20.0

Legende

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                         (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

FLÄCHE MIT BESONDEREM NUTZUNGSZWECK                                              (§ 9 (1) Nr. 9 BauGB)

Fläche mit besonderem Nutzungszweck
- "Verkaufsstellen mit gastronomischen Einrichtungen"

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
- "Bushaltestelle"

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                  (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche
- "Dorffreiraum"

Dorffreiraum

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN                                                                (§ 9 (6) und (6a) BauGB)

Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten
gemäß § 78b WHG

unverbindliche Darstellung des äußeren Randes 
der befestigten Fahrbahn der B 49 und L 98

unverbindliche Darstellung der Anbauverbotszone 
gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)

unverbindliche Darstellung der Anbauverbotszone 
gemäß § 22 Landesstraßengesetz (LStrG)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

Gebäude laut Kataster

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Bemaßung in Metern

37
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97
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Verfahrensvermerke

ÄNDERUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Änderung 
des Bebauungsplans gemäß § 2 (1) BauGB be-
schlossen. 
Der Änderungsbeschluss ist am __.__.____ ortsüb-
lich bekanntgemacht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENT-
LICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONS-
TIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestset-
zungen hat mit der Begründung gemäß § 3 (1) 
BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ 
zu jedermanns Einsicht frühzeitig öffentlich ausge-
legen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
__.__.____ mit dem Hinweis öffentlich bekanntge-
macht, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben 
vom __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 

  
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE 
DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestset-
zungen hat mit der Begründung gemäß § 3 (2) 
BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
__.__.____ mit dem Hinweis öffentlich bekanntge-
macht, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben 
vom __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Änderung 
des Bebauungsplans gemäß § 10 (1) BauGB als 
Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 

  
AUSFERTIGUNG 
 
Die Übereinstimmung der textlichen und zeichneri-
schen Inhalte des Bebauungsplans mit dem Willen 
des Gemeinderates sowie die Einhaltung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Änderung 
des Bebauungsplans werden bekundet.  
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 
Die Änderung des Bebauungsplans tritt mit dem 
Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 

BEKANNTMACHUNG 
 
Der Satzungsbeschluss der Änderung des Bebau-
ungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Aus-
kunft zu erhalten ist, sind ortsüblich bekanntge-
macht worden. 
Mit der Bekanntmachung am __.__.____ tritt die 
Änderung des Bebauungsplans in Kraft. 
 
Senheim, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Volker Ahnen, Ortsbürgermeister) 
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54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295),  

18. Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.12.2025 (GVBl. S. 728),  

19. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
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20. Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000 (GVBl. S. 504), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 27.03.2020 (GVBl. S. 98), 
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22. Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz - LSolarG) vom 30. 
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23. Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität* (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) vom 18. März 
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§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB
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ORTSGEMEINDE SENHEIM   1. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN "AUF'M GRÜNTH"
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